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Fischotter-Verordnung der Oö. Landesregierung: 

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich gibt Anträgen von 

Umweltorganisationen keine Folge 

 

Im Jahr 2022 wurde von der Oö. Landesregierung die „Verordnung 

betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für den Fischotter 

(Lutra lutra)“ (Oö. Fischotter-Verordnung) erlassen, mit welcher „unter streng 

überwachten Bedingungen“ „selektiv und in geringer Anzahl der Fang oder der 

Abschuss des ganzjährig geschonten Fischotters“ ermöglicht werden sollte. 

Im folgenden Jahr beantragten zwei anerkannte Umweltorganisationen1) 

die Überprüfung der Vereinbarkeit der Oö. Fischotter-Verordnung mit der 

„Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen“ (FFH-RL) der Europäischen Union sowie deren ersatzlose 

Aufhebung aufgrund der vorliegenden Unvereinbarkeit mit der FFH-RL und 

weiters die sofortige Verfügung einstweiliger Anordnungen. Diese Anträge 

wurden von der Oö. Landesregierung als unzulässig zurückgewiesen.  

Gegen diesen Bescheid erhoben die beiden Umweltorganisationen 

Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und brachten im Wesentlichen vor, 

dass die Zurückweisung der Anträge zu Unrecht eine Sachentscheidung 

verweigere; vor Erlassung der Oö. Fischotter-Verordnung hätte eine 

Naturverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müssen; außerdem sei eine 

Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes des Fischotters zu befürchten; 

Eingriffe in den Bestand dürften äußerstenfalls punktuell erfolgen, was aufgrund 

des räumlichen und zeitlichen Anwendungsbereichs der Verordnung aber nicht 

gegeben sei; im Übrigen wären gelindere Mittel möglich. 

Das Landesverwaltungsgericht kam auf Basis der Verfahrensunterlagen 

zum Ergebnis, dass die Beschwerden nicht berechtigt sind. 

                                       
1 Anerkannte Umweltorganisationen gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes über 

die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000). 
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In den Erläuterungen zur Oö. Fischotter-Verordnung werden Anlass und 

Inhalt des Verordnungsentwurfes und Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union ausführlich unter Zugrundelegung mehrerer 

wissenschaftlicher Studien dargelegt. Das erklärte Ziel der Verordnung ist es, 

Schäden an Schutzgütern im Sinne der FFH-RL abzuwenden, weshalb sie (auch) 

dem Schutz anderer wildlebender Tiere, insbesondere Fische, Krebse, Muscheln 

und Amphibien und deren natürlicher Lebensräume dient. Ausgehend von den 

vorliegenden wissenschaftlichen Studien sowie dem nach den Bestimmungen der 

Verordnung regelmäßig durchzuführenden Bestand-Monitorings wird der günstige 

Erhaltungszustand des Fischotters nicht beeinträchtigt. Es ist nicht erkennbar, 

weshalb eine vorschriftsmäßige Anwendung der Oö. Fischotter-Verordnung im 

Einzelfall mit höherrangigem Recht unvereinbar (gewesen) sein sollte. Das 

Vorbringen der Beschwerdeführerinnen begründet auch keine Bedenken, die 

dazu veranlassen würden, die Aufhebung der Oö. Fischotter-Verordnung an den 

Verfassungsgerichtshof heranzutragen. 

Im Übrigen besteht im vorliegenden Zusammenhang keine gesetzliche 

Grundlage für die Erlassung „einstweiliger Anordnungen“ oder die „Zuerkennung 

der aufschiebenden Wirkung hinsichtlich des Vollzugs einer Verordnung“ oder die 

„Zuerkennung vorläufigen Rechtsschutzes“. Diese Begehren waren daher 

mangels gesetzlicher Grundlagen als unzulässig zurückzuweisen. 

 

Der genaue Wortlaut der Entscheidung kann im Internet unter der Geschäftszahl 

(LVwG-552959ua) abgerufen werden. 

Mag. Markus Kitzberger 

Vizepräsident 

 

Rückfragenhinweis: 

Medienstelle 

Mag. Stefan Herdega 

+43 664 60072 – 89933 

medienstelle@lvwg-ooe.gv.at  

Hinweise: 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des 

Ausdrucks finden Sie unter: www.lvwg-ooe.gv.at/DasGericht_Amtssignatur. Informationen zum Datenschutz 
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